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Die Einnahmen aus Baurechtszinsen 
sollen für Landkäufe verwendet 

 werden, fordert eine Initiative der AL. 

VON ZENO GEISSELER

Wer auf einem Grundstück der Stadt 
Schaffhausen ein Gebäude erstellt 
hat, bezahlt der Stadt für die Nut-
zung des Landes einen Baurechts-

zins. Die entsprechenden Erträge fliessen derzeit 
in die allgemeine Kasse der Stadt. Dies ist der  
Alternativen Liste ein Dorn im Auge. Die AL ist 
der Ansicht, dass diese Gelder dem sogenannten 
Rahmenkredit für Land- und Liegenschaftserwerb 
zugewiesen werden müssen. So soll dieser Kredit 
erhöht werden – es soll also mehr Geld für ent-
sprechende Geschäfte zur Verfügung stehen. Über 
eine entsprechende Initiative der Alternativen  
Liste mit dem Titel «Zweckbindung von Bau-
rechtszinsen» stimmt die Stadt am 17. April ab. 

Mit dem Rahmenkredit hat das Volk dem 
Stadtrat die Kompetenz erteilt, bei Bedarf sehr 
schnell zu agieren und zum Beispiel ein für die 
Stadt zentrales Stück Land oder eine wichtige Im-
mobilie zu erwerben. Dagegen ist nichts einzu-
wenden. Alles in allem sollen sich Käufe und Ver-
käufe aber die Waage halten. Wenn nun auch die 
Baurechtserträge dazu beitragen, den Rahmen-
kredit zu äufnen, kippt die Balance. Die Stadt er-
hält auch ohne Verkäufe neue Mittel für Zukäufe – 
was durchaus im Sinne der Initianten ist.

Aus unserer Sicht ist es aber nicht notwendig, 
den Rahmenkredit über das heutige Mass hinaus 
zu alimentieren. Aus diesem Grund empfehlen 
wir auch für diese Vorlage ein Nein.

Volksabstimmung vom 17. April Erweiterung Schulanlage Breite

Kompakt, durchdacht, hell und zackig
Die Stimmbevölkerung der Stadt 

Schaffhausen entscheidet über  
die Erweiterung des Schulhauses 

Breite. Dabei stehen zwei  
Varianten zur Auswahl. Die SN 

empfehlen das Projekt «SHED». 

VON DANIEL JUNG

D
as Primarschulhaus auf der Schaff-
hauser Breite soll erweitert werden. 
Derzeit werden drei Klassen mit Kin-
dern aus dem Einzugsgebiet der 
Breiteschule im Schulhaus Steig 

unterrichtet. Bereits seit 1997 werden beim Brei-
te-Schulhaus zwei provisorische Schulcontainer 
genutzt, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht 
haben. Auch die mehr als 60 Jahre alte Hauswarts-
wohnung auf dem Schulareal muss erneuert wer-
den. Zudem fehlen dem Schulhaus Breite bisher 
eine Aula und Räumlichkeiten für einen Mittags-
tisch und ein freiwilliges Tagesschulangebot.

Deshalb soll die Schulanlage Breite nun erwei-
tert werden. Dass Handlungsbedarf vorhanden 
ist, darüber besteht quer durch die politischen 
Parteien ein breiter Konsens. Als im September 
2013 das damals knapp 14 Millionen Franken teure 
Neubauprojekt «SHED» vom Grossen Stadtrat be-
handelt wurde, fand es keine Mehrheit. Als zu 
teuer wurde der Entwurf empfunden, der zuvor in 
einem Architekturwettbewerb ausgewählt wor-
den war. Die Baufachkommission entwickelte dar-
auf eine günstigere Variante, die den Namen 
«SOL» trägt. Parallel dazu wurde das Originalpro-
jekt «SHED» überarbeitet. Durch Abstriche bei 
der Aussensportanlage und bei Kunst am Bau 
 sowie durch den Verzicht auf eine Zertifizierung 
nach Minergie-A-Eco konnten die Kosten auf  
12,5 Millionen Franken reduziert werden. 

In vielen Punkten sind sich die zwei Projekte 
ebenbürtig: Beide bieten Raum für sechs neue 
Klassenzimmer und die nötigen Zusatzräume. 
Beide Projekte verfügen über eine Aula, die auch 
von Vereinen und Musikgruppen genutzt werden 
kann. Zudem werden beide Schulhäuser gemäss 
Minergiestandard gebaut und mit einer Fotovol-
taikanlage ausgerüstet. Auch sind bei beiden 
Räumlichkeiten für die ausserschulische Betreu-

ung eingeplant. Die Wärme wird über eine Fern-
leitung von der KSS bezogen. 

Trotz Streitigkeiten und Schwierigkeiten  
hat sich die Zusatzrunde gelohnt

Die Rückweisung der Vorlage und die Ent-
wicklung des Alternativprojekts unter Federfüh-
rung der Baufachkommission waren in der Öffent-
lichkeit umstritten. Dass das Parlament aber um 
mögliche Kosteneinsparungen ringt, zeugt von 
Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit den 
anvertrauten Steuergeldern. Die vom Parlament 
angeordnete Zusatzschlaufe hat dazu geführt, 
dass beim Projekt «SHED» nochmals Einsparun-
gen im Umfang von 1,5 Millionen Franken erzielt 
werden konnten. Die Redaktion der «Schaffhau-
ser Nachrichten» empfiehlt beide Projekte zur An-
nahme. Der Bedarf an Schulraum auf der Breite 
ist erwiesen. Würde kein neues Schulhaus gebaut, 
so müssten die Container kostspielig ersetzt wer-
den, und andere Räume würden weiterhin fehlen. 

Bei der Stichfrage empfehlen die SN das Origi-
nalprojekt «SHED». Zwar hat auch das dreiteilige 
Holzbauprojekt «SOL» seine Vorteile. Der Ent-
wurf «SHED» präsentiert aber das besser durch-
dachte Schulhaus, das an entscheidenden Stellen 
grosszügiger und heller ist. Deutlich wird dies 
etwa im breiten Gang zwischen den Schulzim-
mern im ersten Stock: Dort entsteht eine nutzbare 
Begegnungszone. Im Projekt «SOL» stehen dem 
teilweise enge Treppen und unbeheizte Gänge 
gegenüber. Zudem ist die Beleuchtung der Schul-
zimmer im Projekt «SHED» über die Glasteile im 
Sägezahndach besonders attraktiv gelöst. Weil 
bei «SHED» weniger Fassaden bestehen und das 
Foyer und die Gänge für mehrere Funktionen 
 genutzt werden können, zeichnen sich langfristig 
auch tiefere Unterhaltskosten ab. Ein architekto-
nischer Gestaltungswille, eine grössere Flexibili-
tät und ein städtebaulicher Blick auf die weitere 
Umgebung gehören zu den weiteren Vorteilen des 
Projekts «SHED».

Ein überzeugendes Gesamtkonzept: das Projekt «SHED» zur Erweitung der Schulanlage Breite.  Visualisierung Stutz + Bolt + Partner Architekten

Vorteile Projekt «SHED»
Folgekosten Beim Energiebedarf, bei dem 
Unterhalt und der Reinigung überzeugt 
der kompakte Schulhausneubau.
Landverbrauch Bei «SHED» werden alle 
neuen Räume in einem einzigen Gebäude 
vereint. Das spart Boden.

Vorteile Projekt «SOL»
Bauzeit Dank der Elementbauweise können 
die Holzbauten in wenigen Wochen erstellt 
werden. Die Störung des Schulbetriebs 
wird so minimiert.
Baukosten Die Gesamtausgaben des Pro-
jekts «SOL» sind mit 10 Millionen Franken 
rund 1,5 Millionen tiefer als die Kosten  
des Projekts «SHED».

Der Weg zum 
Ziel ist unklar

Die Volksinitiative «Förderung  
des gemeinnützigen Wohnungsbaus» 
der SP verfolgt ein ambitioniertes Ziel.

VON DANIEL JUNG

Die Stadt soll sich noch aktiver für die 
Förderung des gemeinnützigen Woh-
nungsbaus einsetzen. Das verlangt eine 
Volksinitiative der SP. In die Stadtver-

fassung soll folgende Vorgabe geschrieben wer-
den: Die Stadt soll im Rahmen ihrer finanziellen 
Möglichkeiten anstreben, dass der Anteil des ge-
meinnützigen Wohnungsbaus am gesamten Woh-
nungsbestand bis 2040 von heute rund 6 auf 14 Pro-
zent gesteigert wird. Träger des gemeinnützigen 
Wohnungsbaus sind primär Genossenschaften, 
die auf Gewinnstreben verzichten und ihre Woh-
nungen vergleichsweise günstig vermieten. 

Wohnbaugenossenschaften sind wichtige Ak-
teure auf dem Wohnungsmarkt. Dass die öffentli-
che Hand solche Genossenschaften fördert, ist 
richtig. Die Stadt Schaffhausen bietet Genossen-
schaften etwa Baurechtsflächen zu vergünstigten 
Konditionen an. Auch engagiert sich die Stadt als 
Drehscheibe und organisiert Info-Anlässe. 

Die «Schaffhauser Nachrichten» sind aber da-
von überzeugt, dass es falsch ist, mit der 14-Pro-
zent-Marke nun ein derart ambitioniertes Ziel in 
die Verfassung zu schreiben. Es ist unklar, was 
passiert, wenn sich der Anteil nicht durch private 
Akteure entsprechend steigern lässt. Es könnte 
sein, dass die Stadt dann selber im grossen Stil 
Wohnungen bauen müsste, was aber mit grossen 
Investitionen und Risiken verbunden wäre. Daher 
empfehlen die SN die Initiative zur Ablehnung.

Gleichgewicht  
beibehalten

Eingriff nicht 
erforderlich

Die Volksinitiative «Für bezahlbaren 
Wohnraum» der Juso will die Stadt  
zu raschem Handeln verpflichten.

VON DANIEL JUNG

Ein Umdenken verlangt die Volksinitiative 
«Für bezahlbaren Wohnraum» von der 
Stadt Schaffhausen. Künftig soll die Stadt 
alle ihre eigenen Wohnungen nach dem 

Prinzip der Kostenmiete, also ohne Gewinnab-
sicht, anbieten. Die Zahl dieser Wohnungen soll 
steigen: Innert fünf Jahren soll die Stadt mindes-
tens 200 zusätzliche Wohnungen erstellen, um 
dämpfend auf die Mietpreise zu wirken. 

Während die SP-Initiative (siehe links) primär 
die privaten Wohnbaugenossenschaften stärken 
will, verlangen die Juso direkt massive Eingriffe 
der öffentliche Hand. Die Stadt soll im Schaffhau-
ser Wohnungsmarkt ein stärkerer Akteur werden 
und in einem ersten Schritt 200 eigene Wohnun-
gen erstellen. Der Stadtrat geht von einem Inves-
titionsbedarf von total 60 Millionen Franken aus 
oder 12 Millionen pro Jahr. 

Für die Stadt Schaffhausen wären diese Inves-
titionen nicht unmöglich, aber doch ein bedeuten-
der «Hoselupf». Ob eine dämpfende Grossinter-
vention der Stadt auf dem Wohnungsmarkt aktu-
ell überhaupt nötig ist, darf bezweifelt werden. 
Zuletzt hat sich der Wohnungsmarkt in der 
Schweiz eher abgekühlt. In Schaffhausen sind zu-
dem bereits mehrere grössere Bauvorhaben Pri-
vater aufgegleist. Zuletzt sind Investitionen in Im-
mobilien stets auch mit bedeutenden Risiken ver-
bunden. Aus diesen Gründen empfehlen die SN, 
die Volksinitiative abzulehnen.

Änderung  
unnötig

Die Volksinitiative «Landverkäufe 
vors Volk» verlangt mehr Mitsprache 

für den Souverän. 

VON ZENO GEISSELER

Für Landgeschäfte der Stadt Schaffhausen 
gelten klare Grenzen: Bis zu einer Million 
Franken kann die Regierung entscheiden, 
ab einer bis zwei Millionen Franken ab-

schliessend das Parlament. Geschäfte, die noch 
teurer sind, werden zwar ebenfalls vom Parlament 
entschieden, das Volk kann dagegen aber das 
 Referendum ergreifen. Diese Referendumsgrenze 
soll nun von zwei auf eine Million Franken 
 gesenkt werden. Dies fordert die Initiative 
 «Landverkäufe vors Volk» der Alternativen Liste. 
Bei einer Annahme könnte das Volk künftig  
also gegen jeden Grundstückshandel, der vom 
Parlament beschlossen würde, das Referendum 
ergreifen.

Die Redaktion der SN bringt für dieses Anlie-
gen durchaus ein gewisses Verständnis entgegen, 
will es doch dem Volk mehr Mitsprache gewäh-
ren. Dies ist ein Schritt, den wir in vielen Situatio-
nen begrüssen. In diesem Fall aber sind wir der 
Ansicht, dass sich die im Jahr 2011 eingeführte 
Kompetenzenregelung bewährt hat und dem städ-
tischen Parlament für kleinere Grundstücksge-
schäfte zu vertrauen ist. Im Übrigen ist auch eine 
Limite von zwei Millionen Franken angesichts der 
Quadratmeterpreise in der Stadt recht tief ange-
setzt. Alles in allem kommen wir zum Schluss, 
dass es diese Anpassung nicht braucht. Dies ge-
treu unserem Grundsatz «nicht flicken, was nicht 
kaputt ist».


